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RS OGH 1987/9/2 9ObA22/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1987

Norm

AbgEO §69 Abs2

AbgEO §71 Abs3

AbgEO §80 Abs1

EO §300 Abs2

EO §305

Rechtssatz

Solange die Priorität genießende Überweisung der Forderung des Verp8ichteten nicht aufgehoben wurde, hat der

Drittschuldner ungeachtet eines außergerichtlichen "Pfandrangtausches" der Überweisungsgläubiger an den

zuvorkommenen betreibenden Gläubiger zu leisten.
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